
Stadt Bad Saulgau 
 
 

S a t z u n g  
über die  

 

Form der öffentlichen Bekanntmachung 
 
 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit  
§ 1 Abs. 1 DVO zur Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 
am 17. Dezember 1998 folgende Satzung über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung beschlossen: 
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§ 1 
 

Form der öffentlichen Bekanntmachungen 
 

Öffentliche Bekanntmachungen werden durch Einrücken in das Mitteilungsblatt der 
Stadt Saulgau „Stadtjournal Saulgau - Amtliches Mitteilungsblatt“ durchgeführt. 
 
Als Tag der Bekanntmachung gilt der Erscheinungstag des Mitteilungsblattes. 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 14. Januar 1999 in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung über 
die Form der öffentlichen Bekanntmachungen vom 22. Januar 1970 und die 
Erstreckungssatzung vom 03. Januar 1975 außer Kraft. 
 
 
 
Saulgau, 18. Dezember 1998 
 
 
Strigl 
Bürgermeister 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt Saulgau geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.  
 
 
 
 

 
 
 
Verfahrensvermerke 
 
 
1. Diese Satzung wurde in der Schwäbischen Zeitung, Ausgabe Saulgau, am  

24. Dezember 1998, öffentlich bekanntgemacht. Sie tritt damit am 14. Januar 1999 in Kraft. 
 
2. Die Anzeige an die Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 4 Abs. 3 GemO erfolgte durch 

Vorlagebericht an das Landratsamt Sigmaringen vom 6. Januar 1999.  
 
 
Saulgau, 6. Januar 1999 
 
 
Lehmann 


